
Variantenzettel für die Einwohner*innen-Befragung zum  

Thema „Straßenausbaubeitragssatzung“ 

(Erläuternde Informationen zu den einzelnen Varianten finden Sie auf der Homepage der 

Gemeinde Holdorf unter www.holdorf.de oder Anfang August in den Grummel-Nachrichten.) 

 

Beginnend ab dem Haushaltsjahr 2022 erstellt der Rat der Gemeinde Holdorf ein jährlich 

fortzuschreibendes Straßensanierungsprogramm (SSP) und stellt hierfür jährlich eine 

entsprechende Finanzgröße zur Verfügung. (Maßnahmen dürfen nur im äußersten Notfall aus 

Krediten finanziert werden.) 

Für die Finanzierung des Straßensanierungsprogrammes stehen Ihnen die drei nachfolgenden 

Varianten zur Auswahl, von denen Sie bitte nur eine auswählen und dort ihr Kreuz setzen. 

        

I.) Beibehaltung der Straßenausbaubeitragssatzung in vereinfachter Form: Bei             

den einzelnen Sanierungsmaßnahmen werden die jeweiligen Anlieger*innen                            

direkt finanziell herangezogen. Die Beteiligungsquote bei allen Straßenbestand-                          

teilen (Fahrbahn, Gehweg, Beleuchtung und Parkplätze) liegt für die Anlieger*innen                        

bei einer Hauptstraße bei max. 10 % (bisher 25%), bei einer Durchgangsstraße bei                                

max. 15% (bisher 35%) und bei einer Anliegerstraße / Siedlungsstraße bei max. 20%                       

(bisher 70%) der Gesamtkosten. 

Stundungen und Ratenzahlungen werden wie bisher auch ausdrücklich angeboten. 

 

ODER: 

II.) Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung: Zur Finanzierung von 

Straßenausbaumaßnahmen ist ab dem Haushalt 2022 eine zusätzliche                       

Haushaltsstelle einzurichten. Nicht benötigte Mittel werden im nächsten                                       

Haushalt in diese Position übertragen. Es ist ausgeschlossen, dass in diesem               

Zusammenhang freiwillige Leistungen der Gemeinde gekürzt bzw. die Gemeinde-          

steuern angehoben werden.  

 

ODER: 

III.) Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung: Das Straßensanierungs-             

programm (SSP) legt verbindlich fest, wann welche Straße saniert wird. Sollten                        

die im jeweiligen Haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Finanzmittel nicht                     

ausreichen, behält sich die Gemeinde vor, freiwillige Leistungen zu kürzen                            

oder die Gemeindesteuern zu erhöhen. 

http://www.holdorf.de/

